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Hamburg, 07.06.2022 

Unser Zeichen: 22-22-0400 

 

 

KLAGE 

 

des Herrn Aiko Kempen, c/o Open Knowledge Foundation Deutschland e.V., Singer-

straße 109, 10179 Berlin                                 

- Kläger - 

 

Verfahrensbevollmächtigte:   Rechtsanwälte Beiler Karl Platzbecker & Partner, 

                           Palmaille 96, 22767 Hamburg, 

 

gegen 

 

das Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpom-

mern, 19048 Schwerin 

- Beklagte -  

 

 

wegen Zugang zu Informationen gemäß § 1 IFG M-V 

Vorläufiger Gegenstandswert: 5.000,00 € 

 

Namens und in Vollmacht des Klägers erheben wir Klage und kündigen für die mündliche Ver-

handlung die folgenden Anträge an:  

 

1. die Beklagte wird unter Aufhebung des Bescheids vom 06.04.2022 in Gestalt 

des Widerspruchsbescheids vom 19.05.2022 verpflichtet, dem Kläger alle 

 

 

 

 

 

 

RAe Beiler Karl Platzbecker & Partner, Palmaille 96, 22767 Hamburg 
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Unterlagen, in denen Maßnahmen zur Suizidprävention im Strafvollzug in 

Mecklenburg-Vorpommern festgeschrieben sind, zugänglich zu machen. 

 

2. Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. 

 

Eine entsprechende Prozessvollmacht reichen wir als Anlage zur Akte. 

 

Es wird zudem 

Akteneinsicht  

 

in die Akte des Verwaltungsvorgangs der Beklagten mit dem Aktenzeichen „III 260a 4518-1SH“ 

beantragt. Das Gericht wird gebeten, bei der Beklagten die Akten zu den streitgegenständlichen 

Verwaltungsvorgängen anzufordern und uns diese zur Einsichtnahme in unsere Kanzleiräume 

zu überlassen.  

 

Begründung: 

Der Kläger macht gegen die Beklagte einen Anspruch auf Informationszugang nach dem Infor-

mationsfreiheitsgesetz - IFG M-V - geltend. Namentlich geht es ihm um die Zugänglichmachung 

sämtlicher Unterlagen bei der Beklagten über Maßnahmen zur Suizidprävention im Strafvollzug 

in Mecklenburg-Vorpommern (nachfolgend auch „Suizidpräventionspläne“ genannt). 

 

A. Sachverhalt 

 

Der Kläger ist als Investigativ-Journalist bei dem Transparenzprojekt FragDenStaat des gemein-

nützigen Vereins Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. tätig. Er veröffentlicht regel-

mäßig Beiträge auf der Webseite www.fragdenstaat.de sowie in anderen Medien. Im Rahmen 

dieser journalistischen Aktivitäten setzt sich der Kläger insbesondere für Transparenz bei öf-

fentlichen Stellen ein, um eine öffentliche Debatte und Kontrolle staatlicher Stellen zu ermögli-

chen und zu fördern. 

 

Mit E-Mail vom 30.03.2022 wendete sich der Kläger an die Beklagte und bat um Zusendung der 

„Suizidpräventionspläne für den Strafvollzug in Ihrem Bundesland in der aktuell gültigen Form“. 

(E-Mail des Klägers vom 30.03.2022, Anlage K1) 

 

Mit Schreiben vom 04.04.2022 bestätigte die Beklagte den Eingang der Anfrage und teilte mit, 

dass der Begriff Suizidpräventionspläne im System des Justizvollzuges des Landes Mecklen-

burg-Vorpommern nicht bekannt sei und deshalb auch nicht verwendet werde. Die Beklagte bat 

deshalb um eine Konkretisierung der Anfrage (Schreiben der Beklagten vom 04.04.2022, An-

lage K2)  

 

Der Kläger kam diesem Wunsch nach Konkretisierung mit E-Mail vom 04.04.2022 nach und 

schrieb wörtlich: „Gerne konkretisiere ich meinen Antrag wie folgt und bitte Sie um Zusendung 

aller Unterlagen, in denen Maßnahmen zur Suizidprävention im Strafvollzug festgeschrieben 

sind.“ (E-Mail des Klägers vom 04.04.2022, Anlage K3) 

 

Mit Bescheid vom 06.04.2022 erteilte die Beklagte Auskünfte über ergriffene Suizidpräventions-

maßnahmen im Strafvollzug Mecklenburg-Vorpommerns. Sie erläuterte das Zugangsgespräch, 

ein umfassendes Screeningverfahren bei ersten Hinweisen für eine mögliche Suizidalität, die 
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Durchführung eines Kriseninterventionsgesprächs, wenn sich die Anzeichen für eine Gefähr-

dung verdichten, sowie die Entscheidung über eine weitere psychologische und ärztliche Be-

handlung durch den psychologischen Dienst. Das Informationszugangsersuchen, nämlich die 

Zusendung aller Unterlagen, in denen Maßnahmen zur Suizidprävention im Strafvollzug in 

Mecklenburg-Vorpommern festgeschrieben sind, lehnte die Beklagte gleichwohl ab. Wörtlich 

heißt es in dem Bescheid: „Von der Übersendung der verwendeten internen Dokumente wird 

mit Verweis auf den erforderlichen Schutz des Urheberrechtes abgesehen.“ Dem Bescheid war 

keine Rechtsbehelfsbelehrung beigefügt. (Bescheid der Beklagten vom 06.04.2022, Anlage 

K4) 

 

Hiergegen wendete sich der Kläger mit E-Mail vom 07.04.2022. Er trat der Begründung des 

ablehnenden Bescheids argumentativ entgegen. Die besagten Dokumente seien von der Ver-

waltung erstellt und steuerfinanziert. Zudem ermangele es für den Urheberrechtsschutz der er-

forderlichen Schöpfungshöhe. Ferner seien die Werke als amtliche Werke gem. § 5 UrhG ge-

meinfrei. (E-Mail des Klägers vom 07.04.2022, Anlage K5) 

 

Die Rechtsauffassung des Klägers teilte die Beklagte mit E-Mail vom 08.04.2022 nicht. Die Be-

klagte entgegnete ohne weitere Begründung: „nach erneuter Prüfung Ihres Anliegens wird mit-

geteilt, dass von hier umfassend Auskunft gegeben wurde und aus benannten Gründen keine 

Übersendung von Dokumenten erfolgen wird.“  (E-Mail der Beklagten vom 08.04.2022, Anlage 

K6) 

 

Vorsorglich legt der Kläger noch einmal mit Fax vom 16.05.2022 form- und fristgerecht Wider-

spruch gegen den Bescheid ein. (Widerspruch des Klägers vom 16.05.2022, Anlage K7) 

 

Der Widerspruch wurde von der Beklagten mit E-Mail vom 19.05.2022 zurückgewiesen, ohne 

dass der Widerspruchsbescheid als solcher bezeichnet wurde und ohne, dass er eine Rechts-

behelfsbelehrung enthielt. Die Beklagte stellte lediglich fest, dass sie wie bereits am 07.04.2022 

mitgeteilt keine Dokumente zur Suizidprävention im Justizvollzug übersenden werde und sie 

nun von weiterem Schriftverkehr mit dem Kläger in dieser Sache absehe. Der Widerspruchsbe-

scheid wurde ausschließlich per E-Mail als versandt und ist dem Kläger allein auf diesem Weg 

und zwar am 20.05.2022 zugegangen. (Widerspruchsbescheid der Beklagten vom 19.05.2022, 

Anlage K8) 

 

Die vollständige Korrespondenz zwischen den Parteien ist unter https://fragdenstaat.de/an-

frage/suizidpraventionsplane-4/ im Internet abrufbar. 

 

Da der Anspruch auf Informationszugang durch die Beklagte bislang nicht erfüllt worden ist, war 

nunmehr die Einleitung des Klagverfahrens geboten. 

 

B. Rechtliche Würdigung 

 

Die Klage ist zulässig und begründet. Der Bescheid vom 06.04.2022 in Gestalt des Wider-

spruchsbescheids vom 19.05.2022 ist rechtswidrig. Der Kläger wird durch die Ablehnung des 

Informationszugangsersuchens in seinen Rechten verletzt (§ 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO). Dem 

Kläger steht mithin der geltend gemachte Anspruch auf Zugänglichmachung der Unterlagen, in 

denen Maßnahmen zur Suizidprävention im Strafvollzug in Mecklenburg-Vorpommern festge-

schrieben sind, zu. 
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I. Zulässigkeit 

Die Verpflichtungsklage ist insbesondere die statthafte Klageart. Die Statthaftigkeit richtet sich 

gem. § 88 VwGO nach dem Klägerbegehren. Der Kläger begehrt im Sinne von § 88 VwGO die 

Aufhebung des Widerspruchsbescheids und die Verpflichtung zum Erlass eines rechtmäßigen 

Bescheids auf Zugänglichmachung Unterlagen, in denen Maßnahmen zur Suizidprävention im 

Strafvollzug in Mecklenburg-Vorpommern festgeschrieben sind.  

 

Statthafte Klageart ist die Verpflichtungsklage, da ein begünstigender Verwaltungsakt gemäß § 

42 Abs. 1 Alt. 2 VwGO begehrt wird. Die Verpflichtungsklage ist im Informationszugangsrecht 

nach ständiger Rechtsprechung die statthafte Rechtsschutzform. Dies ergibt sich auch explizit 

aus § 12 Abs. 2 IFG M-V. Nicht der Realakt des tatsächlichen Vollzugs des Informationszugangs 

ist maßgeblich, sondern die vorgelagerte Entscheidung über die Zugangsgewährung durch Ver-

waltungsakt.  

 

Der Kläger ist zudem klagebefugt gemäß § 42 Abs. 2 VwGO, da er einen Anspruch aus § 1 

Abs. 2 IFG M-V auf Informationszugang geltend macht.  

 

Wir weisen darauf hin, dass der Widerspruch des Klägers vom 16.05.2022 auch form- und frist-

gerecht eingelegt worden ist. Die Erhebung per Telefax genügt der vorgeschriebenen Form. Da 

dem Bescheid eine Rechtsbehelfsbelehrung fehlte, beträgt die – vom Kläger gewahrte – Wider-

spruchsfrist ein Jahr, § 70 Abs. 2 i.V.m § 58 Abs. 2 VwGO. 

 

II. Begründetheit 

Die Klage ist auch begründet, da der Bescheid in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 

19.05.2022 rechtswidrig ist und der Kläger durch die Ablehnung des Informationszugangs in 

seinen Rechten verletzt wird (§ 113 Abs. 5 S.1 VwGO). Dem Kläger steht mithin der geltend 

gemachte Anspruch auf Zugänglichmachung der Unterlagen, in denen Maßnahmen zur Suizid-

prävention im Strafvollzug in Mecklenburg-Vorpommern festgeschrieben sind, zu. 

 

1. Anspruchsvoraussetzungen Anspruch aus § 1 Abs. 2 S. 1 IFG M-V 

Anspruchsgrundlage des klägerischen Begehrens ist § 1 Abs. 2 S. 1 IFG M-V. Danach hat jede 

natürliche und juristische Person des Privatrechts Anspruch auf Zugang zu den bei einer Be-

hörde vorhandenen Informationen. Die Anspruchsvoraussetzungen sind vorliegend erfüllt.  

 

Nach § 2 IFG M-V sind Informationen jede amtlichen Zwecken dienende Aufzeichnung in Form 

von Schrift, Bild, Ton oder in sonstigen Daten; Informationsträger sind alle Medien, die Informa-

tionen in Schrift-, Bild-, Ton- oder automatisierter oder in sonstiger Form speichern können. Bei 

den, vom Kläger begehrten Dokumenten handelt es sich um schriftliche Aufzeichnungen in den 

Akten des Beklagten. 

 

Der Kläger gehört als natürliche Person zum anspruchsberechtigten Personenkreis aus § 1 Abs. 

2 S. 1 IFG M-V. Die Beklagte ist eine auskunftspflichtige Behörde des Landes i.S.v. § 3 Abs. 1 

und 2 IFG M-V i.V.m. § 1 Abs. 3 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes M-V und damit 

anspruchsverpflichtete Stelle. 

 

2. Keine Ausschlussgründe ersichtlich 
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Ausschlussgründe, die einem Informationszugang entgegenstehen, sind nicht ersichtlich. Ins-

besondere ist der von der Beklagten im Bescheid formulierte Satz „Von der Übersendung der 

verwendeten internen Dokumente wird mit Verweis auf den erforderlichen Schutz des Urheber-

rechtes abgesehen.“ nicht geeignet, den klägerischen Anspruch auf Informationszugang aus-

zuschließen.  

 

Die Beklagte ist so zu verstehen, dass sie sich hier auf den Ausschlussgrund des Schutzes 

geistigen Eigentums aus § 8 1. Alt. IFG M-V beruft. Geistiges Eigentum gewährt ein ausschließ-

liches Nutzungsrecht, das jedoch einem Informationszugang nicht immer entgegensteht. Ent-

scheidend für ein Zugangsverweigerungsrecht ist, ob dem Rechteinhaber ein „Informationsrest-

riktionsrecht“ in Form eines Erstveröffentlichungsrechts oder – im Bereich des Urheberrechts – 

eines Verwertungsrechtes zusteht (VG Schwerin, Urteil vom 06.12.2019 - 1 A 711/16 SN). Hier 

behauptet die Beklagte pauschal das Bestehen eines Urheberrechts, wobei sie jedoch ver-

schweigt, um welches Werk es sich dabei konkret handelt, warum es die erforderliche Schöp-

fungshöhe aus § 2 UrhG aufweisen und wer Rechteinhaber sein soll.   

 

Urheber eines Werkes, in dem die persönliche geistige Schöpfung zum Ausdruck kommen 

muss (§ 2 Abs. 2 UrhG), kann nur eine natürliche Person sein (also der oder die Verfasser der 

Unterlagen zur Suizidprävention in den Justizvollzugsanstalten Mecklenburg-Vorpommerns), 

nicht die Beklagte als öffentliche Stelle. Demnach vermag die Beklagte nicht Inhaber der dem 

Urheber zugewiesenen Ausschließlichkeitsrechte (§§ 12 ff. UrhG) zu sein. Als Ministerium kann 

sie nur Inhaber von Nutzungsrechten sein (Schoch IFG/Schoch, 2. Aufl. 2016, IFG § 6 Rn. 25-

26). Wir gehen davon aus, dass Unterlagen zur Suizidprävention in den Justizvollzugsanstalten 

Mecklenburg-Vorpommerns von Mitarbeitern der Beklagten verfasst worden sind. 

 

Dem Anspruch auf Informationszugang steht das Urheberrecht i.S.d. § 8 1. Alt. IFG M-V nicht 

entgegen, wenn die informationspflichtige Stelle über ein urheberrechtliches Nutzungsrecht ver-

fügt, das die Gewährung des Informationszugangs nach dem IFG M-V umfasst.  

 

Nach dem durch § 7 UrhG zum Ausdruck gebrachten Schöpferprinzip ist auch bei Werken, die 

im Rahmen eines Arbeits- oder Dienstverhältnisses entstehen, der Arbeitnehmer bzw. Beamte 

als Schöpfer des Werkes dessen Urheber. Folglich stehen ihm die Ausschließlichkeitsrechte 

(§§ 12, 15 ff. UrhG) zu. Im Rahmen von Dienstverhältnissen ist dem berechtigten Interesse des 

Dienstherrn an einer rechtlich gesicherten Verwertung der Werke Rechnung zu tragen, die Be-

dienstete in Erfüllung ihrer Dienstpflichten geschaffen haben. Dies bedeutet konkret, dass ein 

Bediensteter, der in Erfüllung seiner Dienstpflichten ein Werk geschaffen hat, seinem Dienst-

herrn sämtliche Nutzungsrechte stillschweigend einräumt, die der Dienstherr zur Erfüllung sei-

ner Aufgaben benötigt (BVerwG, NJW 2015, 3258 – Arbeiten des Wissenschaftlichen Dienstes 

des Bundestags). Für das IFG M-V heißt dies, dass der Informationszugang seitens der infor-

mationspflichtigen Stelle auf der Grundlage ihres Nutzungsrechts an dem Werk gewährt werden 

kann. Denn die Gewährung des Zugangs zu amtlichen Informationen ist „Aufgabe“ der Behörde 

nach dem IFG. (IFG/Schoch, 2. Aufl. 2016, IFG § 6 Rn. 59-60). 

 

So auch das VG Schwerin, das in seinem Urteil vom 06.12.2019 - 1 A 711/16 SN zu dem Er-

gebnis kommt, dass selbst Unterlagen, die von einem behördenexternen Dritten im Rahmen 

eines Auftragsverhältnis für die Behörde angefertigt wurden nicht zur Bejahung des Ausschluss-

grundes des § 8 1. Alt. IFG M-V führen:  
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„Dem Anspruch der Klägerin steht auch nicht gemäß § 8 Satz 1 Var. 1 IFG M-V der Schutz des geistigen 

Eigentums der Beigeladenen zu 1. entgegen. (...) Im Übrigen ist auch davon auszugehen, dass die Bei-

geladene zu 1. dem Beklagten mit der Übergabe der von ihr angefertigten Dokumente im Rahmen des 

Auftragsverhältnisses auch das Nutzungsrecht an diesen übertragen hat und der Beklagte davon (nur) 

unter der Berücksichtigung der Zielsetzung des IFG M-V Gebrauch machen darf (vgl. dazu OVG Berlin-

Brandenburg, Urteil vom 1. August 2019 – OVG 12 B 34.18 –, a.a.O.; Wendt, Informationsfreiheitsgesetz 

und geistiges Eigentum – versperrt geistiges Eigentum in der Praxis den Zugang zu behördlichen Infor-

mationen?, ZD 2011, 166/171).“ (VG Schwerin, Urteil vom 06.12.2019 - 1 A 711/16 SN) 

 

In einem vergleichbaren Verfahren hat der Kollege des Klägers Herr Arne Semsrott gegen das 

Justizministerium Sachsen-Anhalt vor dem VG Magdeburg, Urteil vom 23.01.2018, Az. 6 A 

343/16 MD erfolgreich Einsicht in ein Gutachten von Ernst & Young zur Privatisierung der Jus-

tizvollzugsanstalt Burg erstritten. Der vorgebrachte Ausschlussgrund des geistigen Eigentums 

wurde durch das Gericht verneint (überreicht als Anlage K9). 

 

Auch im vorliegenden Fall sind weder urheberrechtliche Ausschließlichkeitsrechte betroffen 

sein, noch würde ein, der Beklagten übertragenes Nutzungsrecht an den streitgegenständlichen 

Unterlagen – sofern diese urheberrechtlich überhaupt die erforderliche Schöpfungshöhe erzie-

len – der Herausgabe an den Kläger im Rahmen des Informationszugangs entgegenstehen.  

 

III. ERGEBNIS 

 

Der Klage ist stattzugeben.  

 

 

Sebastian Sudrow  

Rechtsanwalt 

 

 

 


